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Öffentliche Bekanntmachung 

Bischofswerda, am 07.03.2024 Haupt- und Personalamt 

 

Am Mittwoch, 20.03.2024, 19:00 Uhr findet eine Sitzung des Ortschaftsrates Großdrebnitz im 
Bürgerhaus in Weickersdorf, Vereinsraum, statt. 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Anträge zur 

Tagesordnung 
 

 
2. Anfragen von Bürgern und deren Beantwortung  

 
3. Informationen und Anfragen  

 
Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Töpfer 
Ortsvorsteher 
 
 
Der Traum vom Eigenheim kann wahr werden – am 24. März gibt es in 

Bischofswerda Tipps 

Bischofswerda, am 07.03.2024 WuB 

 

Der Eigenheimstandort „Schöneck“ an der Süßmilchstraße und Bergstraße in Bischofswerda ist 
bereits voll erschlossen. Die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH und ihr Partner Beck & 
Holz Immobilien laden am Sonntag, dem 24. März 2024, zu einem Vor-Ort-Beratungsangebot ein.  
Erste Interessenten für die bauträgerfreien Grundstücke und den Bau eines Eigenheims als Ein- oder 
Zweifamilienhaus haben sich gemeldet. Wer ebenfalls nach einem Baugrundstück für sein künftiges 
Traumhaus sucht, kann sich am 24. März 2024, zwischen 12 und 15 Uhr, direkt vor Ort beraten 
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lassen. Vertreter von Beck & Holz Immobilien sowie der Bischofswerdaer Filiale der Kreissparkasse 
Bautzen stehen allen Ratsuchenden gern zur Verfügung. Die Beratung umfasst Auskünfte zum 
Grundstück, zur Finanzierung und wenn gewünscht auch zum Bau.  
Der Standort „Schöneck“ ist mit 14 Parzellen übersichtlich und großzügig angelegt sowie 
topografisch sehr gut gelegen. Die Grundstücksgrößen mit rund 700 bis 1.200 m² bieten Platz für 
eine großzügige Gestaltung der Außenanlagen. Eine ruhige Wohnumgebung bei gleichzeitiger 
Zentrumsnähe machen den Standort für Jung und Alt attraktiv. Nahe gelegene 
Einkaufsmöglichkeiten, Arztpraxen, Kindereinrichtungen, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie eine sehr gute Verkehrsanbindung in den gesamten ostsächsischen Raum runden das Bild ab. 
Nähere Informationen über: www.beck-holz-immobilien.de/baugebiet-schoeneck-bischofswerda/ 
 
 
Ergebnisse aus derersten Werkstatt Innenstadtentwicklung am 01.02.2024 

und Startschuss für die zweite Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bischofswerda, am 07.03.2024 Bauamt 

 

 

Im Rahmen der Erarbeitung des Innenstadtentwicklungskonzeptes im ZIZ-Projekt „Hier lebt 

Schiebock“ fand am Donnerstag, den 01.02.2024., die 1. Werkstatt Innenstadtentwicklung mit 

Akteuren aus der Stadtgesellschaft und -verwaltung statt. Insgesamt haben an der 

Veranstaltung 21 Akteure, u. a. aus diversen Vereinen, der Wirtschaftsförderung sowie 

Bildungseinrichtungen und der Kirchgemeinschaft, teilgenommen. Ziel der Werkstatt war die 

Ableitung und Priorisierung von Handlungsfeldern für das innerstädtische Fördergebiet.  

Auf Basis der Ergebnisse der Kartendiskussion wurde im Zuge der zweistündigen Veranstaltung über 

Bedarfe und Potenziale in der Innenstadt diskutiert. An verschiedenen Thementischen hatten die 

https://www.beck-holz-immobilien.de/baugebiet-schoeneck-bischofswerda/
https://stadtentwicklungsmanager-im-dialog.de/group/22/content/110
https://bischofswerda.de/index.php?id=180&tx_ttnews%5bbackPid%5d=&tx_ttnews%5bswords%5d=&tx_ttnews%5btt_news%5d=6497&cHash=77b507fe5b6639a99362b11928c8d673
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Teilnehmenden die Möglichkeit, Ihre fachspezifischen Anregungen für die zukünftige Entwicklung der 

Bischofswerdaer Innenstadt festzuhalten und zu priorisieren.  

Die Ergebnisse aus der Werkstatt decken sich in vieler Hinsicht mit den Beiträgen aus der 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Übergeordnetes Ziel für die Bischofswerdaer Innenstadt ist demnach die 

Entwicklung eines multifunktionalen Zentrums. Ein besonderer Fokus muss dabei auf die Grün- 

und Freiräume, das Verkehrskonzept, die Leerstände und Geschäfte sowie die Vernetzung der 

Innenstadtakteure gelegt werden.  

 
Im Ergebnis der Kartendiskussion und der Werkstatt stehen folgende fünf Handlungsfelder: 

1) Weiterentwicklung innerstädtischer Grün- und Freiräume zur Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität und des Stadtbilds 

2) Verbesserung der Zugänglichkeit der Innenstadt durch Ausbau der Fuß- und Radinfrastruktur 

3) Stärkung der Innenstadt als Geschäftsstandort durch Unterstützung und bedarfsgerechte 

Ergänzung des bestehenden Einkaufs- und Gastronomieangebots 

4) Wiederbelebung und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt durch innovative Bespielung von 

Leerständen 

5) Konzentration von Einrichtungen der Daseinsvorsorge sowie Vernetzung, Bekanntmachung und 

bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden Kultur- und Freizeitangebots 

Im Zeitraum vom 1. bis 31. März 2024 haben Sie im Rahmen der digitalen Thesendiskussion 

nun die Möglichkeit, über Entwicklungs- und Handlungsoptionen in diesen Handlungsfeldern 

mitzudiskutieren: 

https://stadtentwicklungsmanager-im-dialog.de/group/22/dialog/136 

Geben Sie bitte an, welche konkreten Schritte aus Ihrer Sicht besonders wichtig für die weitere 

Entwicklung der Bischofswerdaer Innenstadt sind und warum. Ihre Beiträge bilden die Grundlage für 

die Festlegung von Strategien und Maßnahmen in den Handlungsfeldern und werden im Rahmen 

einer 2. Werkstatt konkretisiert. 

https://stadtentwicklungsmanager-im-dialog.de/group/22/dialog/136
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Über die Ergebnisse des Prozesses informieren wir Sie wie immer auf der News-Seite der Stadt oder 

auf der Projektseite unter www.stadtentwicklungsmanager-im-dialog.de/ziz-bischofswerda. Bei 

Rückfragen zum Beteiligungsprozess oder zum Vorhaben nutzen Sie gern folgende 

Kontaktmöglichkeiten: 

Frau Fischer – Stadt Bischofswerda, Mitarbeiterin Bauamt;  

Telefon: 03594 786-107; E-Mail: diana.fischer@bischofswerda.de 

Frau Knifka – Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH, Projektleiterin;  

Telefon: 0351 80828-16, E-Mail: wiebke.knifka@wuestenrot.de 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung 

Bischofswerda, am 29.02.2024 Haupt- und Personalamt 

 

Am Dienstag, 12.03.2024, 18:00 Uhr findet eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt. 
Die Tagesordnung setzt sich aus öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten 
zusammen. 
Sitzungsort: Rathaus, Großer Sitzungssaal 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit, Anträge zur 

Tagesordnung 
 

 
2. Beschluss über die weitere Annahme von Spenden nach § 73 Abs. 5 

SächsGemO 
(Vorlagen-Nr.: 576/2024) 

 

 
3. Antrag auf Erlass von Gebühren für Veranstaltungen der Stadt 

Bischofswerda und für Nicht-Kommerzielle (Non-Profit)-Veranstaltungen im 
Interesse der Stadt für das Jahr 2024 (Vorlagen-Nr.: 570/2024) 

 

http://www.stadtentwicklungsmanager-im-dialog.de/ziz-bischofswerda
mailto:diana.fischer@bischofswerda.de
mailto:wiebke.knifka@wuestenrot.de
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4. Vergabe Hallenwart- und Reinigungsleistungen für die Sporthallen 

Wesenitzsportpark und Süd I (Tischvorlage) 
(Vorlagen-Nr.: 581/2024) 

 

 
5. Informationen und Anfragen  

 
Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Prof. Dr. Große 
Oberbürgermeister 
 
 
März-Sprechstunde der Bürgerpolizistin fällt aus 

Bischofswerda, am 07.03.2024 Landespolizei Sachsen 

 

Aus dienstlichen Gründen fällt am Freitag, dem 8. März 2024, die eigentlich geplante 
Bürgersprechstunde der Bürgerpolizistin Dana Fröhlich im Großen Saal des Rathauses leider aus. Für 
Terminvereinbarungen abseits der Sprechstunde steht Dana Fröhlich jederzeit unter Tel. 03594-757 
213 oder 0172-860 79 39 bzw. per Mail unter dana.froehlich@polizei.sachsen.de zur Verfügung. 
 
 
Stellenausschreibung „Teamleitung Straßen- und Tiefbau (m/w/d)“ 

Bischofswerda, am 07.03.2024 Personalstelle 

 

In der Stadtverwaltung Bischofswerda ist im Bauamt die Stelle  
 

Teamleitung Straßen- und Tiefbau (m/w/d) 
 
mit einer fachlich kompetenten Persönlichkeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet zu 
besetzen. Der wöchentliche Beschäftigungsumfang beträgt 39 Stunden (eine Teilzeitbeschäftigung 
ist möglich).  
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Die Vergütung richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des Tarifvertrages für den 
öffentlichen Dienst (TVöD-VKA).  Die Stelle ist mit der Entgeltgruppe 9b bis 10 entsprechend den 
persönlichen Voraussetzungen bewertet. 
 
Das Aufgabengebiet umfasst schwerpunktmäßig folgende Tätigkeiten: 
 
 fachliche Leitung des Teams Straßen- und Tiefbau 
 Bearbeitung kommunaler Tiefbaumaßnahmen aller Art wie Brücken, Wege, Plätze, 

Lichtsignalanlagen, Anlagen der Straßenentwässerung (Bereich Stadt) und Regenentwässerung 
(Bereich der Ortsteile) unter Einhaltung aller Leistungsphasen gemäß HOAI 

 Betreuung kommunaler Beteiligungen an komplexen Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen 
Dritter im Tiefbaubereich 

 Unterhaltung und Aufsicht über die kommunale Infrastruktur im Bereich Straßen- und Tiefbau 
(öffentliche Straßen, Wege und Plätze, konstruktive Ingenieurbauwerke, einschließlich 
Beleuchtung, Lichtsignalanlagen) 

 Koordinierung fremder Leistungsträger im öffentlichen Bauraum 
 Planung, Vorbereitung, Realisierung von wasserbaulichen Maßnahmen im Rahmen der 

Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung (inklusive Hochwasserschutz) 
 Berechnung von Erschließungsbeiträgen und Erstellung von Bescheiden 
 Vollzug Straßenrecht 
 Mitwirkung bei der Umsetzung von team- und ämterübergreifenden Aufgaben und Projekten 
 Beantragung, Abruf und Abrechnung von Fördermitteln. 
 
Voraussetzungen für die Bewerbung sind: 
 

 erfolgreich abgeschlossene Hochschulbildung, Diplom (FH, BA), Bachelor (FH, BA oder Uni) der 
Fachrichtung Bauingenieurwesen/Tiefbau oder vergleichbar 

 von Vorteil sind einschlägige Berufserfahrungen in der öffentlichen Verwaltung bzw. A-II-
Lehrgang als Zusatzqualifikation 

 Bereitschaft zur Teilnahme an Gremiensitzungen 
 fundierte Kenntnisse im Baurecht insbesondere u.a. VOB, HOAI, SächsBO, etc. und allgemeines 

Verwaltungsrecht; sofern nicht oder nur im geringen Maße vorhanden ist die Bereitschaft zur 
nachhaltigen Weiterbildung unumgänglich 

 Kenntnisse im Vertrags- und Vergaberecht sind wünschenswert 
 ein ausgeprägtes Maß an Beratungs-, Kommunikations-, Kooperations- und 

Entscheidungsfähigkeit sowie Loyalität 
 ein hohes Maß an Eigenverantwortung 
 zuverlässige, strukturelle und effiziente Arbeitsweise 
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 Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit bei dennoch selbstständiger 
Arbeitsweise 

 gute Kenntnisse im Umgang mit Standardsoftware und die Bereitschaft, sich weitere 
Kenntnisse in den im Arbeitsbereich genutzten Programmen anzueignen 

 Führerschein der Klasse B und die Bereitschaft zum Führen eines Kfz. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 
 eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 einen modernen und innovativen Arbeitsplatz  
 flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten im Rahmen der geltenden 

Dienstvereinbarungen 
 eine Zusatzversorgung sowie alle sonstigen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 
 ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit Angeboten zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung, Fahrradleasing 
 persönliche und fachliche Entwicklung durch gezielte Fort- und Weiterbildung. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung inklusive einschlägiger Abschluss- und Arbeitszeugnisse sowie weiterer relevanter 
Qualifikationsnachweise. 
 
Bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen über unser Online-Bewerberportal bis zum 
14.04.2024 auf unserer Homepage unter https://www.bischofswerda.de/aktuell-und-
wissenswert/karriere.html. Den Zugang können Sie über unsere Homepage vornehmen. Aus 
Sicherheitsgründen können nur Anhänge im PDF-Format angenommen werden. 
 
Später eingehende Bewerbungen werden nicht berücksichtigt. 
 
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind erwünscht. Aufgrund der mit dem 
Aufgabengebiet verbundenen Tätigkeit ist die Stelle je nach Art und Schwere der Behinderung nicht 
uneingeschränkt für Schwerbehinderte geeignet. Schwerbehinderte beziehungsweise ihnen 
gleichgestellte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt. Zur entsprechenden Berücksichtigung ist ein entsprechender Nachweis der 
Bewerbung beizufügen. 
Nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsunterlagen nicht 
berücksichtigter Bewerber datenschutzrechtlich vernichtet. Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Bewerbung stehen, werden nicht erstattet. 
 

https://www.bischofswerda.de/aktuell-und-wissenswert/karriere.html
https://www.bischofswerda.de/aktuell-und-wissenswert/karriere.html
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Ihre Ansprechpartner bei Fragen 
 
zum Aufgabengebiet:    zum Ausschreibungsverfahren: 
Frau Hofmann-Mäder    Frau Sommer 
Amtsleiterin Bauamt     Sachbearbeiterin Personal 
Telefonnummer: 03594 / 786 100  Telefonnummer: 03594 / 786 221 
 
Alle Angaben werden ausschließlich in der männlichen Form ausgeschrieben. Sie gelten jedoch  
gleichberechtigt für Personen jeden Geschlechtes.  
 
Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren: 
Zum Zwecke der Abwicklung von Bewerbungsverfahren erheben und verarbeiten wir 
personenbezogene Daten von Bewerbern. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege 
erfolgen.  Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende 
Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein 
Kontaktformular an uns übermittelt. Schließen wir mit einem Bewerber einen Anstellungsvertrag, so 
werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Schließen wir mit dem Bewerber keinen 
Anstellungsvertrag, so werden die Bewerbungsunterlage zwei Monate nach Bekanntgabe der 
Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten 
Interessen entgegenstehen.  
Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem 
Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 
Prof. Dr. Große 
Oberbürgermeister 
 
  



 

 

Seite 9 von 9 

Elektronisches Amtsblatt 013/2024 vom 07.03.2024 
 

Tag der offenen Tür an der Goldbacher Grundschule 

Bischofswerda, am 07.03.2024 GS „Geschwister Scholl“ Goldbach 

 

 


